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RS OGH 2005/7/11 32R149/05i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.2005

Norm

EO §78. ZPO §63 Abs1

Rechtssatz

Die subsidiäre Geldunterhaltsp6icht der Mutter, die das Verfahrenshilfe anstrebende Kind in ihrem Haushalt betreut,

erstreckt sich auch auf die Kosten eines Exekutionsverfahrens. Um dem Kind Verfahrenshilfe bewilligen zu können,

müssen die Voraussetzungen des § 63 Abs 1 ZPO auch bei der naturalunterhaltspflichtigen Mutter vorliegen.
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